
I 1. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorre~p~ndenz. 23. August 1947. 

I ' ~Lt: !i b e a n t w·o :r tun g • 

Die Abgeordneten Gei B 1 i n ger, Den g 1 er, II ans , 

~ r u b hof er, Mit t end 0 r f er, M a t t und Genossen richteten 

in der Nationairatssitzung vom 21. Mai eine tfifrage, betreffend Bescheide 

de~ Sozialversicherungsinstitute, an den Bundesminister für soziale Verwaltung 

Mai s e 1. In schriftlicher Beantwortung der Anfrd€e fßhrt Minister Mai s e 1 

aus: 

Nach Einsicht der mir von Herrn Nationalrat Geiß1inger zur Ver­

fügung gestellten Bescheide der Landesversicherungsanstalt Wien-Niederösterreich 

und der von mir eingeholten, dermalen in Verwendung stehenden Formulare der 

Renten- und Unfallversicherungstrigerkann ich feststellen, daß diese Schrift­

stücke im großen und ganzen ,den Anforderungen entsprechen, die an solche für di2 

Parteien bestimmten Erledigungen billigerweise gestellt werden können. Ich ver~ 

kenne t1.urchaus nicht, daß es manchmal dem mit der Sachlage nicht ganz vertraute; .. 

Leser schwer fallen kann, cen Inhalt des Bescheides sofort richtig zu erfassen. 

Es darf aber wohl nicht übersehen werden, daß die Partei in den meisten Fällen 

se~ gut weiß, worum es sich in ihrem Falle handelt und sie den Bescheid daher 

~ichtig zu erfassen versteht. Hauptschuld an der tie und da wahrzunehmenden 

Rehwerverständlichkeit der Erledigungen trägt cas Ineinandergreifen cer ver­

schiedenen Gesetze, was beispielsweise in der Rentenversicherung dazu zwingt, , 
einen Sachverhalt einmal nach den altösterreichischen und dann nach den reichs­

rechtlichen Vorschriften zu beurteilen lmd zum Schlusse noch die neuen abändern­

den Gesetzl~ zu-oeriickaichtigen. Das. gleiche gilt beim Zusammentreffen mehrerer 

Renten (Witwenrente mit eigener Rente, Unfallrente mit Invalidenrente u.dgl.). 

Alle diese Fälle zwingen zu komplizierten Abrechnungen mit entsprechender kompli­

zierter :negründung. Ich nehme unter einem Veranlassung, im Sinne der in der An­

frage vom 21. 5. 1941 enthaltenen knregung die Sozialversicherungsträger anzu~ 

weisen, bo i Hinausgabe von Bescheiden s ich stets vor Augen zu halfen, daß iiese 

Bescheide für rechtsunkundige Parteien und nicht für ;Fachleute auf dem Gebiete 

der Rozialversicherung bestimmt sind und daher textlich und inhaltlich so zu 

fasson sind, daß die'Partei klar ersehen kann, was une warum etwas gewährt ~der 

versagt wurde. 

Dur die sbezügliche Erlass hatte folgenden Wor.tlaut I 

86/AB V. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



? Beiblatt Beiblatt zy.rP~rlarnentsk"l'"espqAdenR. 

"An 
1.) sämtliche Sezialversioherungsträger.' 

2.) die Ämter all e r Landesre~ierungen 

(Magistrat der Stadt Wien, Abt. für S~zialvorsicherung). 

23.AW~ust 1947. 

Die Uberprü!ung verschiedener v,n den Sozialv0rsicharungs ... 

träGern an die Parteien hinausgehender Erledigungon gibt Diil' Veranlaaaung, §ar?l.Jf 

hinzuwa isen, daß in manchen Fällen Form und Irihalt nicht lien an sie Zu s telleride~ 

.unfordcrungen hinsiohtlich leichter Vers'tä ndlichkeit entsprechen. 

Die Schwierigkeiten, die sich bei komplizierterem Sachverhalt 

einer einfachen Darstellung entgegenstellen, sind Diir wohl bekannt, d"ch muß a~ch 

in di esen Fällen getra,chtet werden, den Beseheid so zu :fassen, daß titePa;t'tei UD .... 

schwer erkennen kann, was .f:lwilligt edel' abgewies8n wurde und WA..l'um dies geechfJh~n 

ist. Es empfiohlt sich insbesond0re nioht, BQgründung und ve,rfüg'andenTeiliX? 

einem Satz edel' .A'bsatz zusammenzufassen, weildiee die Veretändlic~eit erschwort. 

~wockmäßigerweiee wird daherzudrst zu sagen sein, was 'bewilligt ~dcr abgewies~n 

wird und orst<lfUln die Begründung' in wenigon, "b'Jr klaroX?und allgeme-;n verständ~ 

lichen Worten folgun zu lassen. 1>ie Sozialvl;}rsicherungsträge:r werden ~i9h stets 

Yt-!r Augen halten müssen, daß ihre Bescheide v~n:J;'echtsu~undigen,oft ß:u9h r~cht 

nnbeholfenen!'0rs')nen und nicht ven Fachleuten auf dem Gebiete derSoziß.lver-.". '. . '. .. . .. , . ..' ".", . ,". ", .' . 

s;i cherung verstanden werdenmüsl:len. Von forDiu Ll.rmä.a.i gen EI-ledigul'lgenis~nur dann 

Grjbraü.ch zu machen, werm f3icbdor Vclränderliohe ··Text -~wan~i~sind.enfos:tstehonden 
8infüGen lässt. Wird im ]'ermularzu viel gestrich~eder hinzugefÜGt, da.~ ver­

fehlt es soinen Zwock und ist lesser g:'l.r nicht zu verwenden~ 11 

-------------
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